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DELEGIERTE VERORDNUNG (EU) 2020/1794 DER 
KOMMISSION 

vom 16. September 2020 

zur Änderung von Anhang II Teil I der Verordnung (EU) 2018/848 
des Europäischen Parlaments und des Rates hinsichtlich der 
Verwendung von Umstellungspflanzenvermehrungsmaterial und 
nichtökologischem/nichtbiologischem Pflanzenvermehrungsmaterial 

(Text von Bedeutung für den EWR) 

Artikel 1 

Anhang II Teil I der Verordnung (EU) 2018/848 wird entsprechend dem 
Anhang der vorliegenden Verordnung geändert. 

Artikel 2 

Diese Verordnung tritt am zwanzigsten Tag nach ihrer Veröffentlichung 
im Amtsblatt der Europäischen Union in Kraft. 

Sie gilt ab dem ►C1 1. Januar 2022 ◄. 

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittel
bar in jedem Mitgliedstaat. 

▼B
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ANHANG 

Anhang II Teil I der Verordnung (EU) 2018/848 wird wie folgt geändert: 

1. Die Nummern 1.8.5.1 bis 1.8.5.5 erhalten folgende Fassung: 

„1.8.5.1. Abweichend von Nummer 1.8.1 kann ein Unternehmer, wenn die in 
der Datenbank gemäß Artikel 26 Absatz 1 oder dem System gemäß 
Artikel 26 Absatz 2 Buchstabe a erfassten Daten zeigen, dass der 
qualitative oder quantitative Bedarf des Unternehmers in Bezug auf 
relevantes ökologisches/biologisches Pflanzenvermehrungsmaterial 
nicht gedeckt wird, Umstellungspflanzenvermehrungsmaterial ge
mäß Artikel 10 Absatz 4 Unterabsatz 2 Buchstabe a verwenden. 

Ist ökologisches/biologisches Pflanzenvermehrungsmaterial und 
Umstellungspflanzenvermehrungsmaterial nicht in ausreichender 
Qualität oder Menge verfügbar, um den Bedarf des Unternehmers 
zu decken, so können die zuständigen Behörden vorbehaltlich der 
Nummern 1.8.5.3 bis 1.8.5.7 die Verwendung von nichtökologi
schem/nichtbiologischem Pflanzenvermehrungsmaterial genehmigen. 

Solche Einzelgenehmigungen werden nur erteilt, wenn 

a) keine Sorte der Art, die der Unternehmer beschaffen möchte, in 
der Datenbank gemäß Artikel 26 Absatz 1 oder dem System 
gemäß Artikel 26 Absatz 2 Buchstabe a erfasst ist; 

b) kein Lieferant, d. h. kein Unternehmer, der Pflanzenvermeh
rungsmaterial vermarktet, in der Lage ist, das betreffende öko
logische/biologische Pflanzenvermehrungsmaterial oder Umstel
lungspflanzenvermehrungsmaterial rechtzeitig für die Aussaat 
oder Anpflanzung zu liefern, vorausgesetzt, der Verwender hat 
das Pflanzenvermehrungsmaterial so zeitgerecht bestellt, dass die 
Aufbereitung und Lieferung von ökologischem/biologischem 
Pflanzenvermehrungsmaterial oder Umstellungspflanzenvermeh
rungsmaterial möglich wäre; 

c) die Sorte, die der Unternehmer beschaffen möchte, nicht als 
ökologisches/biologisches Pflanzenvermehrungsmaterial oder 
Umstellungspflanzenvermehrungsmaterial in der Datenbank ge
mäß Artikel 26 Absatz 1 oder dem System gemäß Artikel 26 
Absatz 2 Buchstabe a erfasst ist und der Unternehmer nachwei
sen kann, dass keine der erfassten Alternativen derselben Art 
insbesondere für die agronomischen und pedoklimatischen Be
dingungen geeignet ist und die erforderlichen technologischen 
Eigenschaften aufweist, die für die geplante Produktion erforder
lich sind, und dass die Genehmigung daher für die Produktion 
dieses Unternehmers von wesentlicher Bedeutung ist; 

d) dies zur Verwendung in der Forschung, zu Tests in kleinen Feld
versuchen, zu Zwecken des Sortenerhalts oder zur Produktinno
vation gerechtfertigt ist und von den zuständigen Behörden des 
betreffenden Mitgliedstaats genehmigt wurde. 

Bevor ein Unternehmer eine solche Genehmigung beantragt, kon
sultiert er die Datenbank gemäß Artikel 26 Absatz 1 oder das Sys
tem gemäß Artikel 26 Absatz 2 Buchstabe a, um zu überprüfen, ob 
relevantes ökologisches/biologisches Pflanzenvermehrungsmaterial 
oder Umstellungspflanzenvermehrungsmaterial verfügbar ist und 
ob sein Antrag somit gerechtfertigt ist. 

▼B
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Unter Einhaltung von Artikel 6 Buchstabe i dürfen Unternehmer 
sowohl ökologisches/biologisches Pflanzenvermehrungsmaterial als 
auch Umstellungspflanzenvermehrungsmaterial aus ihrem eigenen 
Betrieb verwenden, und zwar unabhängig von der verfügbaren Qua
lität und Menge gemäß der in Artikel 26 Absatz 1 genannten Daten
bank oder dem in Artikel 26 Absatz 2 Buchstabe a genannten 
System. 

1.8.5.2. Abweichend von Nummer 1.8.1 dürfen Unternehmer in Drittländern 
Umstellungspflanzenvermehrungsmaterial gemäß Artikel 10 Absatz 
4 Unterabsatz 2 Buchstabe a verwenden, wenn nachweislich im 
Hoheitsgebiet des Drittlandes, in dem der Unternehmer seinen Sitz 
hat, ökologisches/biologisches Pflanzenvermehrungsmaterial nicht in 
ausreichender Qualität oder Menge verfügbar ist. 

Unbeschadet der einschlägigen nationalen Vorschriften dürfen Un
ternehmer in Drittländern sowohl ökologisches/biologisches Pflan
zenvermehrungsmaterial als auch Umstellungspflanzenvermehrungs
material aus ihrem eigenen Betrieb verwenden. 

Nach Artikel 46 Absatz 1 anerkannte Kontrollbehörden oder Kon
trollstellen können die Verwendung von nichtökologischem/nicht
biologischem Pflanzenvermehrungsmaterial in einer ökologischen/ 
biologischen Produktionseinheit für Drittlandunternehmer genehmi
gen, wenn im Hoheitsgebiet des Drittlandes, in dem der Unterneh
mer seinen Sitz hat, ökologisches/biologisches Pflanzenvermeh
rungsmaterial oder Umstellungspflanzenvermehrungsmaterial nicht 
in ausreichender Menge oder Qualität erhältlich ist, wobei die unter 
den Nummern 1.8.5.3, 1.8.5.4. und 1.8.5.5 festgelegten Bedingun
gen gelten. 

1.8.5.3. Nichtökologisches/nichtbiologisches Pflanzenvermehrungsmaterial 
darf nach der Ernte nur mit Pflanzenschutzmitteln behandelt werden, 
die gemäß Artikel 24 Absatz 1 dieser Verordnung zur Behandlung 
von Pflanzenvermehrungsmaterial zugelassen sind, es sei denn, eine 
chemische Behandlung wird von den zuständigen Behörden des 
betreffenden Mitgliedstaats gemäß der Verordnung (EU) 2016/2031 
zu Zwecken des Pflanzenschutzes für alle Sorten und heterogenes 
Material einer gegebenen Art in dem Gebiet, in dem das Pflanzen
vermehrungsmaterial verwendet werden soll, angeordnet. 

Wird nichtökologisches/nichtbiologisches Pflanzenvermehrungs
material verwendet, das einer angeordneten chemischen Behandlung 
gemäß Absatz 1 unterzogen wurde, so gilt für die Parzelle, auf der 
das behandelte Pflanzenvermehrungsmaterial angebaut wird, gege
benenfalls ein Umstellungszeitraum gemäß den Nummern 1.7.3 und 
1.7.4. 

1.8.5.4. Die Genehmigung zur Verwendung von nichtökologischem/nicht
biologischem Pflanzenvermehrungsmaterial muss vor der Aussaat 
oder Anpflanzung erteilt werden. 

1.8.5.5. Die Genehmigung zur Verwendung von nichtökologischem/nicht
biologischem Pflanzenvermehrungsmaterial wird einzelnen Verwen
dern für jeweils eine Saison erteilt und die zuständigen Behörden, d. 
h. die für Genehmigungen verantwortlichen Kontrollbehörden oder 
Kontrollstellen, müssen die Mengen des genehmigten Pflanzenver
mehrungsmaterials auflisten.“ 

▼B
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2. Folgende Nummern 1.8.5.6 und 1.8.5.7 werden eingefügt: 

„1.8.5.6. Die zuständigen Behörden der Mitgliedstaaten erstellen ein amtli
ches Verzeichnis der Arten, Unterarten oder Sorten (gegebenenfalls 
zusammengefasst), für die festgestellt wird, dass in ihrem Hoheits
gebiet ökologisches/biologisches Pflanzenvermehrungsmaterial oder 
Umstellungspflanzenvermehrungsmaterial für die entsprechenden 
Sorten in ausreichender Menge verfügbar ist. Für Arten, Unterarten 
oder Sorten, die im Hoheitsgebiet des betreffenden Mitgliedstaats 
gemäß Nummer 1.8.5.1 in diesem Verzeichnis aufgeführt sind, wer
den keine Genehmigungen erteilt, es sei denn, dies ist durch einen 
der Zwecke gemäß Nummer 1.8.5.1 Buchstabe d gerechtfertigt. Er
weist sich die Menge oder Qualität von ökologischem/biologischem 
Pflanzenvermehrungsmaterial oder Umstellungspflanzenvermeh
rungsmaterial für eine in dem Verzeichnis aufgeführte Art, Unterart 
oder Sorte aufgrund außergewöhnlicher Umstände als unzureichend 
oder unangemessen, so können die zuständigen Behörden der Mit
gliedstaaten eine Art, Unterart oder Sorte aus dem Verzeichnis strei
chen. 

Die zuständigen Behörden der Mitgliedstaaten aktualisieren ihr Ver
zeichnis jährlich und machen es öffentlich zugänglich. 

Die zuständigen Behörden der Mitgliedstaaten übermitteln der Kom
mission und den anderen Mitgliedstaaten bis zum 30. Juni eines jeden 
Jahres, erstmalig bis zum 30. Juni 2022, den Link zu der Website, auf 
der das aktualisierte Verzeichnis öffentlich zugänglich gemacht wird. 
Die Kommission veröffentlicht die Links zu den aktualisierten natio
nalen Verzeichnissen auf einer speziellen Website. 

1.8.5.7. Abweichend von Nummer 1.8.5.5 können die zuständigen Behörden 
der Mitgliedstaaten allen betroffenen Unternehmern jährlich eine 
allgemeingültige Genehmigung erteilen für die Verwendung 

a) einer bestimmten Art oder Unterart, wenn und soweit keine Sorte 
in der Datenbank gemäß Artikel 26 Absatz 1 oder dem System 
gemäß Artikel 26 Absatz 2 Buchstabe a erfasst ist; 

b) einer bestimmten Sorte, wenn und soweit die Bedingungen ge
mäß Nummer 1.8.5.1 Buchstabe c erfüllt sind. 

Bei der Nutzung einer allgemeingültigen Genehmigung führen die 
Unternehmer Aufzeichnungen über die verwendete Menge, und die 
für die Genehmigung zuständige Behörde führt die Mengen an zu
gelassenem nichtökologischem/nichtbiologischem Pflanzenvermeh
rungsmaterial auf. 

Die zuständigen Behörden der Mitgliedstaaten aktualisieren das Ver
zeichnis der Arten, Unterarten oder Sorten, für die eine allgemein
gültige Genehmigung erteilt wird, jährlich und machen es öffentlich 
zugänglich. 

Die zuständigen Behörden der Mitgliedstaaten übermitteln der Kom
mission und den anderen Mitgliedstaaten bis zum 30. Juni eines 
jeden Jahres, erstmalig bis zum 30. Juni 2022, den Link zu der 
Website, auf der das aktualisierte Verzeichnis öffentlich zugänglich 
gemacht wird. Die Kommission veröffentlicht die Links zu den 
aktualisierten nationalen Verzeichnissen auf einer speziellen Websi
te.“ 

▼B
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